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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Für angeregte Debatten auch im Parlament sorgte die 2007 erfolgte Vernichtung von
Akten im Zusammenhang mit Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen Ostschweizer
Geschäftsleute (Familie Tinner), die des illegalen Exports von Kriegsmaterial verdächtigt
wurden. Die Untersuchungsorgane hatten brisante Dokumente sichergestellt,
insbesondere Baupläne für Nuklearwaffen und zur Produktion von waffenfähigem Uran.
Diese Papiere dürfen sich gemäss dem Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen
nicht in dauerhaftem Besitz der Schweiz befinden und sie stellten nach Ansicht des
Bundesrates auch eine Gefährdung der Schweiz und anderer Staaten dar. Im November
2007 hatte der Bundesrat deshalb beschlossen, diese hochbrisanten Dokumente unter
Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vernichten zu lassen.
Besondere politische Brisanz erhielt der Fall dadurch, weil Behauptungen im Raume
standen, der effektive Grund für die Zerstörung habe darin bestanden, dass Mitglieder
der Familie Tinner mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA zusammen gearbeitet
hätten und letzterer die Aktenvernichtung verlangt habe, um seine Informanten zu
schützen. Die eigentlichen Ermittlungsakten wurden nach Auskunft von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf nicht vernichtet. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.05.2008
HANS HIRTER

Die Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte publizierte im Januar einen
umfangreichen Bericht über die Rechtmässigkeit der 2007 durch den Bundesrat
angeordneten Vernichtung von Akten im Zusammenhang mit Ermittlungen der
Bundesanwaltschaft gegen Ostschweizer Geschäftsleute (Familie Tinner), die des
illegalen Exports von Kriegsmaterial verdächtigt wurden. Sie hielt fest, dass sie
grundsätzlich seit dem Sommer 2004 durch die zuständigen Bundesstellen regelmässig
und korrekt über das Strafverfahren, aber auch über die nachrichtendienstlichen
Aspekte des Falles Tinner informiert worden sei. Der Regierungsbeschluss über die
Aktenvernichtung sei ihr hingegen nicht zur Kenntnis gebracht worden, was sie für
einen Fehler halte. Die Delegation verlangte deshalb vom Bundesrat ein Konzept für
ihre zukünftige rechtzeitige Information über geheime Bundesratsbeschlüsse. Der
Bundesrat war damit einverstanden. Nicht zu teilen vermochte er hingegen die Kritik
der Delegation, dass die Regierung über kein Konzept verfüge, wie mit
interdepartementalen Geschäften von grosser sicherheits- und aussenpolitischer
Bedeutung umzugehen sei, bei denen die Geheimhaltung sehr wichtig sei. Die
bestehenden Strukturen insbesondere im Rahmen des Sicherheitsausschusses des
Bundesrates haben sich nach Ansicht der Regierung bewährt und seien, im Gegensatz
zur Meinung der Geschäftsprüfungsdelegation, in der Regel ausreichend für die
Erkennung von Risiken und Gefahren. 2

BERICHT
DATUM: 19.01.2009
HANS HIRTER

Der Fall Tinner beschäftigte Politik und Medien 2010 weiterhin. Das Bundesgericht wies
zu Beginn des Berichtjahrs eine Beschwerde seitens der Bundesanwaltschaft ab, die
eine uneingeschränkte Einsicht in die umstrittenen Akten verlangt hatte. Das
Gerichtsurteil bestätigte den Bundesrat einstweilen in seinem Vorgehen, brisante
Papiere zu diesem Fall unter Verschluss zu halten. Im Dezember beantragte dann aber
der eidgenössische Untersuchungsrichter Anklage gegen die Familie Tinner und
forderte Akteneinsicht. In seinem Bericht machte er Verstösse gegen das
Kriegsmaterial- und das Geldwäschereigesetz geltend. Darüber hinaus kritisierte er die
Einschränkung der Akteneinsicht zulasten der Bundesanwaltschaft durch den
Bundesrat scharf. Es sei rechtsstaatlich bedenklich, wenn die eine Gewalt die andere
nicht respektiere und behindere. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.12.2010
MARC BÜHLMANN
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Im Fall Tinner hatte sich die Bundesanwaltschaft für ein verkürztes Verfahren
entschieden, das eine Vereinbarung zwischen der Anklage und des Angeklagten über die
vorgeworfenen Tatbestände und das Strafmass ermöglichte. Die Bundesanwaltschaft
und die Familie Tinner wurden sich einig. Der Ball liegt zurzeit beim Bundesstrafgericht,
das das Vorgehen noch gutheissen muss.

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 31.12.2011
NADJA ACKERMANN

Das Bundesgericht bestätigte am 25. September den zwischen der Bundesanwaltschaft
und Tinner ausgehandelten Deal und ermöglichte somit die Ziehung eines
Schlussstriches unter die Causa Tinner, welche seit 2004 andauerte. Die drei
Angeklagten wurden wegen Förderung der Herstellung von Atomwaffen sowie Marco
Tinner zusätzlich wegen Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Da jedoch die
Freiheitsstrafen so bemessen wurden, dass sie knapp unter der Dauer der
Untersuchungshaft liegen, wird keiner der Angeklagten ins Gefängnis gehen müssen.
Das Bundesgericht entschloss sich zur Zustimmung, weil im Falle eines Neins ein
ordentliches Verfahren hätte eingeleitet werden müssen, welches aufgrund der
Vernichtung wesentlicher Beweismittel durch den Bundesrat mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu Verfahrenseinstellungen oder Freisprüchen geführt hätte. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 25.09.2012
NADJA ACKERMANN

Mit dem Freispruch einer Nebenfigur wurde 2014 endgültig ein Schlussstrich unter die
Tinner-Affäre gezogen. Der 65-jährige Ingenieur wurde vom Vorwurf der Förderung der
Herstellung von Kernwaffen für das libysche Atomwaffenprogramm vom
Bundesstrafgericht freigesprochen. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.11.2014
NADJA ACKERMANN

1) AB NR, 2008, S. 658 ff.; BaZ, 17.5., 20.5. und 21.5.08; Presse vom 24.5.08 (Erklärung des BR); NZZ, 27.7. und 26.8.08
2) AB SR, 2009, S. 966 ff.; BBl, 2009, S. 5007 ff.; BBl, 2009, S. 5063 ff.; Presse vom 23.1.09
3) Beschwerde: Presse vom 29.01.10; Anklage: NZZ, 24.12.10
4) NZZ, 26.9.12.
5) Presse vom 13.11.14
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